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Ablauf und Anwendung der idrztlichen Verordnung

Die drztliche Verordnung
ist die Basis fir die Er-
bringung von Spitex- Leis-
tungen und deren Finanzie-
rung durch die Versicherer.
Gleichzeitig stellt sie die
Grundlage fir die Zusam-
menarbeit mit der Arzte-
schaft dar. Verschiedene
negative Rickmeldungen
und ein Hinweis der Hel-
sana Versicherungen AG
haben uns bewogen, wie-
der einmal auf dieses wich-

tige Thema einzugehen.

(SC/FI) Gemiss Art. 7 Abs. 1 der
Krankenpflege-Leistungsverord-
nung (KLV) iibernimmt die Versi-
cherung die Kosten der Untersu-
chungen, Behandlungen und
Pflegemassnahmen (Leistungen),
die aufgrund der Bedarfsabkli-
rung auf drztliche Anordnung
oder im d4rztlichen Auftrag er-
bracht werden (siehe auch Art. 8).
Der Arzt oder die Arztin entschei-
det also, ob die Spitex eine Be-
darfskliarung durchfiihren soll, ob
bestimmte Massnahmen der Be-
handlung und Untersuchung an-
zuordnen sind, ob Massnahmen
der Grundpflege und/oder haus-

wirtschaftliche und andere Spi-
tex-Leistungen angeordnet wer-
den miissen.

Korrekte Reihenfolge

Arztinnen und Arzte sind gesetz-
lich verpflichtet, die erste Hilfte
(Seite 1) des drztlichen Spitex-
Auftrages auszufiillen und diesen
danach an die Spitex-Organisati-
on weiter zu leiten. Diese quanti-
fiziert auf der zweiten Hilfte (Sei-
te 2) des Formulars den voraus-
sichtlichen Zeitbedarf und die
voraussichtlichen Kosten pro
Dauer der Verordnung. Danach
schickt sie das ausgefiillte Formu-
lar an den Arzt oder die Arztin
zuriick. Erfolgt innert acht Ar-
beitstagen keine Intervention, ist
der voraussichtliche Pflegeauf-
wand akzeptiert.

Nun hat kirzlich die Helsana
Krankenversicherung anhand ge-
nauer Priifung von zahlreichen
rztlichen Verordnungen festge-
stellt, dass sich verschiedene Spi-
tex-Organisationen die Verord-
nungen riickwirkend unterzeich-
nen lassen, was nicht zulissig ist.
Die Helsana weist in ihren Aus-
fihrungen darauf hin, dass die
arztliche Verordnung im Sinne
des Gesetzes (KVG und KLV)
grundsitzlich vorgingig, also vor
Beginn der Behandlung zu erstel-
len ist, d.h. sie gilt fur die Be-
handlungen ab dem Datum der
Ausstellung durch den Arzt oder
die Arztin. Es gibt einen Bundes-
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WeS,,
Arzte und Arztinnen entschei-

den, ob die Spitex eine Bedarfs-
abklérung durchfihren soll.

gerichtsentscheid (BGE 103V 79),
der dieses Vorgehen bestitigt.

Nicht riickwirkend

Eine Behandlungsdauer, fiir die
erst nachtriglich eine drztliche
Verordnung ausstellt wird (sog.
rickwirkende Verordnung), kann
nicht zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung  ab-
gerechnet werden. Das ist nicht
neu. Die Helsana macht zu Recht
darauf aufmerksam, dass die
Krankenversicherer bei einer
Erstverordnung auf eine per Be-
handlungsbeginn ausgestellte
Verordnung nicht verzichten kon-
nen. Falls der drztliche Auftrag bei
Klientinnen und Klienten unun-
terbrochen fortgesetzt wird, ge-
wihrt sie fir die neuerliche Un-
terzeichnung der Verordnung
durch den verordnenden Arzt/
Arztin eine tolerierbare Frist von
ca. 4 Wochen. Falls erst mit Ein-
gang einer Rechnung ersichtlich
wird, dass der Beginn der Be-
handlung nicht mit dem Aus-
stellungsdatum der Verordnung
ibereinstimmt, wird die Kranken-
versicherung die Kosteniibernah-
me fiir den dem Ausstellungsda-
tum der drztlichen Verordnung
vorgehenden Zeitraum konse-
quent ablehnen und ihre Versi-
cherten entsprechend informie-
ren.

Zusammenarbeit

Die Arztegesellschaft Kanton Zi-
rich und der Spitex Verband ha-
ben in einem Treffen, das vor
kurzem stattfand, gegenseitig ver-
einbart, ihre Mitglieder regelmis-
sig uiber die gesetzlichen Grund-
lagen sowie das korrekte Ausfiil-
len der drztlichen Verordnung

und der Quantifizierung zu infor-
mieren. Beide Seiten gehen da-
von aus, dass dies fiir eine kon-
struktive Zusammenarbeit in der
Betreuung der gemeinsamen Pa-
tientinnen und Patienten uner-
lasslich ist. Wichtig ist — auch
da waren sich alle Beteiligten
einig —, dass beide Partner als
erstes bei der jeweiligen «Gegen-
seite» direkt nachfragen und inter-
venieren, wenn sie mit dem aus-
gefiillten Formular nicht zufrie-
den sind. Kann das Problem zwi-
schen Arzt resp. Arztin und Be-
triebsleitung nicht befriedigend
gelost werden, soll sich der Arzt
oder die Arztin an den verant-
wortlichen Vorstand der Spitex-
Organisation wenden. Analog
dazu kann die Spitex den Vor-
sitzenden der zustindigen Be-
zitksirztegesellschaft  fiir  eine
mogliche Losung beiziehen. Falls
auch dieser Ebene kein gangbarer
Weg gefunden wird, stehen auf
Wunsch die  Arztegesellschaft
und/oder der Spitex Verband fiir
Gespriche zur Verfligung.

Appell

Der Spitex Verband Kanton Zi-
rich bittet sowohl alle Spitex-Or-
ganisationen wie auch die Arz-
teschaft, sich strikte an die gelten-
den gesetzlichen Vorschriften zu
halten. Dies gilt selbstverstind-
lich fur alle drztlichen Verordnun-
gen, unabhingig von der zustin-
digen Krankenversicherung. Die
Geschiftsleitungen des Spitex
Verbandes und der Arztegesell-
schaft stehen fir weitere Aus-
kiinfte gerne zur Verfigung. O

Dieser Beitrag erscheint auch
in der Ziircher Arzte Zeitung.

Bezug

Das Formular «Arztlicher Spitex-
Auftrag/Anordnung» wurde
vom Spitex Verband Kanton
Ziirich, der Arztegesellschaft des
Kanton Ziirich und Santésuisse
Ziirich-Schaffbausen gemein-
sam erarbeitet. Es Rann unter
wwuw.spitexzh.ch/Downloads
zusammen mit den Erldute-
rungen zum Ausfiillen des For-
mulars bezogen werden.
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Ein Netzwerk von stidtischen Spitex-Organisationen entsteht

Spitex-Organisationen
aus 14 Stddten treffen sich
regelmdssig zu einem
Vergleich von Leistungs-
und Finanzdaten sowie zur
Meinungsbildung zu ak-

tuellen Themen.

(CB) Der Kennzahlenvergleich
hat in der Spitex eine lange Tradi-
tion. Kantonalverbinde erheben
seit Jahren Statistikdaten bei ihren
Mitgliedern. Diese Daten sind fiir
die Beurteilung der eigenen Po-
sitionierung unerldsslich. Bei der
Interpretation dieser Daten ist
wichtig, die unterschiedlichen
Ausgangslagen der Organisatio-
nen zu berticksichtigen. Gerade

landliche und stadtische Situatio-
nen aber sind schwierig zu ver-
gleichen.

Auf diesem Hintergrund entstand
auf Initiative der Spitex Stadt Bern
die Idee eines Benchmarkings
der grosseren Deutschschweizer
Stadte. Die Stadt Bern lud 2005 zu
einem ersten Treffen ein. Inzwi-
schen haben zwei weitere Treffen
stattgefunden, an denen folgende
Stadte teilnahmen: Bern, Aarau,
Biel, Frauenfeld, Olten, Solo-
thurn, St. Gallen, Chur, Luzern,
Kriens, Zug, Thun, Winterthur
und Zirich. Schnell zeigte sich,
dass nicht nur das Benchmarking,
also der Vergleich von Leistungs-
und Finanzdaten, fiir die Teilneh-
menden interessant ist, sondern
auch das Kntipfen von Kontakten

Spitex Ziirich-Nord méchte fiir die

(CB) Die Stadtteile von Zirich
Nord boomen. In den nichsten
Jahren wachsen die Quartiere
Affoltern, Seebach und Saatlen
um etwa 10’000 Personen. Dabei
ist auch eine Zunahme auch der
ilteren Wohnbevolkerung zu er-
warten.

Die heutigen Standorte der drei
Quartierzentren Affoltern, Oerli-
kon und Seebach sind in Bezug
auf die personelle und riumliche
Grosse, die Ablauforganisation
wie auch die Wirtschaftlichkeit
nicht optimal. Das aufgrund der

demografischen Verinderung zu
erwartende Wachstum kann in
den bestehenden Zentren nicht
abgewickelt Schwa-
mendingen, das vierte Zentrum
des Vereins Zirich-Nord, ent-
spricht den aktuellen, aber auch
den kiinftigen Anforderungen.

werden.

Der Stadtrat hat sich mit der Ge-
nehmigung der Spitex-Strategie
2014 der Stirkung der ambulan-
ten Versorgung verpflichtet, die
wachsende Bedeutung der Spitex
im Gesundheitswesen so auch in
der stidtischen Politik verankert.

und die Meinungsbildung zu ak-
tuellen Themen.

An erster Stelle stand jedoch die
Erarbeitung eines konsistenten
Datenvergleichs. Der Finanzchef
der Spitex Stadt Bern erarbeitete
die Definitionen. Er sammelt nun
auch die Daten und stellt sie
jeweils den Teilnehmenden vor
den Treffen zu. Auch wenn alle
Organisationen tber ein gut aus-
gebautes Rechnungswesen verfii-
gen, ist es auch unter den Stidten
nicht einfach, die Dateninhalte
wirklich vergleichbar zu machen.
Bei der Diskussion der Daten
werden Einfliisse von Faktoren
deutlich, die haufig nur mittelfris-
tig zu veridndern sind. Typische
Beispiele dafiir sind Tarifgestal-
tung, Organisationsformen und

Es ist aber auch zu befiirchten,
dass aufgrund der Umsetzung
der Neuordnung des Finanzaus-
gleichs (NFA) wie auch einer
neuen Pflegefinanzierung die fi-
nanziellen Mittel knapper werden.

Aus diesen Griinden hat der Vor-
stand der Spitex Zurich-Nord be-
schlossen, die Zentren Affoltern,
Oerlikon und Seebach per Ende
August 2006 zu schliessen und
zwei neue Standorte zu suchen,
Das Zentrum Schwamendingen
bleibt am bisherigen Standort be-
stehen. Auch das Krankenmobi-

sowie Einsatzkriterien

fuir das Personal.

-grossen

An jedem Treffen stellt sich eine
Organisation mit ihrer Aufbau-
und Ablauforganisation vor. Die
jeweilige Organisation bereitet
auch ein Schwerpunktthema vor.
Solch konkrete Anschauungsbei-
spiele ermoglichen fundierte Dis-
kussionen. Bei der ersten Prisen-
tation zum Beispiel wurden vor
allem Fragen und Erkenntnisse
rund um die Verwendung von
Hilfsmitteln — Kommunikations-
mittel, Planungshilfen, Abkli-
rungstools — diskutiert, aber auch
Losungsansitze zu Themen wie
Umgang mit spezialisierten Spi-
tex-Dienstleistungen, Nacht- und
Expressspitex sowie Mitarbeite-
rinnenpools verglichen. a

Zukunft geriistet sein

lienmagazin an der Baumacker-
strasse wird geschlossen. Per 1.
September werden neue Rium-
lichkeiten an der Eggbtihlstrasse
14 und an der Blumenfeldstrasse
20 bezogen. An der Eggbiihlstras-
se wird ein grosses Krankenmobi-
lienmagazin eroffnet, welches an
finf Tagen sowohl vormittags wie
auch nachmittags geoffnet ist.
Auf Wunsch werden die Hilfsmit-
tel der Kundschaft auch nach Hau-
se geliefert. Neu wird Spitex Zi-
rich-Nord tiber eine gemeinsame
Telefonnummer erreichbar sein.

Wir sind fur Sie da —
wann immer Sie uns brauchen

Pflege und Betreuung

bei lhnen zu Hause,
24 Stunden taglich

Bestellen Sie unsere Informations-
broschiire oder vereinbaren Sie
ein unverbindliches Beratungsgesprach

www.phsag.ch

Vorderberg 11, 8044 Zurich
Telefon: 044 201 16 16
E-Mail: info@phsag.ch

>sPHS

Private Hauskrankenpflege Spitex
Personalberatung fur Heime und Spitéler

PHS AG




	Zürich

